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_Eingabe

Kanfonalvorstinde des Bérnischen Lehrervereins und des
Bernischen Mittellehrervereins

an den

Regierungsrat des Kantons Bern

betreffend

die Besoldungsreform der Lehrer und Lehrerinnen an den
Primarschulen, Progymnasien und Sekundarschulen.

L 4

Geehrter Herr Regierungsratsprdasident !
(Geehrte Herren Regierungsrite!

Durch unsere Eingabe vom 1. November 1918 haben wir
Ihnen die Postulate mitgeteilt, die wir fiir die definitive Neu-
regelung der Lehrerbesoldungen aufstellen mussten. Sie lauten:

I Trotz des Gesetzes iiber die Kriegsteuerungszulagen ist
die Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 31. Oktober 1909
eine dringende Notwendigkeit. Der Grosse Rat des Kantons Bern
hat diese Notwendigkeit anerkannt:

a. durch die einstimmige Annahme der Motion Miihlethaler
in der Novembersesgsion 1917;

b. durch die einstimmige Annahme des Antrages Diiby, Bern,
tiber die Einbringung von Deckungsvorlagen fiir die gesamte
Besoldungsreform, Leehrer, Pfarrer, Beamte, Angestellte und
Arbeiter des Staates Bern (Sitzung vom 8. Oktober 1918).

II. Mit der Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes von
1909 ist eine Besoldungsreform zu Gunsten der Sekundarlehrer
durchzufiihren.



ITI. Die Besoldungen der Primarlehrer und Primarlehrerinnen
sollen bestehen:

a. Aus der Barbesoldung: Fr. 3000 plus 20 Alterszulagen
nach je einem Dienstjahr, Maximum nach 20 Dienst-
jahren: Fr. 5000.

In dieser Summe ist die Entschadlgung der Primarlehre-
_rinnen. der Elementarstufe fiir den Arbeltsschulunterncht,
den sie in ihrer Klasse erteilen, inbegriffen;

b. aus den gesetzlichen Naturalien (Wohnung, gemiss Re-
glement vom 7. Juli 1914, 9 Ster Tannenholz, 18 Aren
Pflanzland) oder der Barentschiadigung fiir fehlende Natu-
ralien nach ortsiiblichen Preisen;

c. aus den in Beriicksichtigung des Famﬂlenstandes einzu-
fihrenden Kinderzulagen.

d. aus den frewwilligen Gememdebeztragm Tesp. Ortszu-
schlagen

IV. Die Mmlmalbesoidungen der Sekundarlehrer und Se-
kundarlebrerinnen sollen Fr. 1000 hoher sein als die der Primar-
lehrer. Im iibrigen haben die Sekundarlehrer Anspruch auf Alters-
zulagen, Naturalien, Ortszuschlage und Kinderzuschlige wie
die Primarlehrer. :

V. Der Bernische Lehrerverein verlangt grundsitzlich die
- Uebernahme der gesetzlichen Barbesoldung sowohl der Primar-
als auch der Mittellehrer (Mmlmum, Alters- und Kmderzulagen)
durch den Staat. :

In Zukunft sollen die Barbesoldungen an dle Lehrerschaft
durch Dekret des Grossen Rates festgesetzt werden.

Die Gemeinden leisten 1hrerse1ts

a. Die gesetzlichen Naturalien oder die Entschadlgung dafiir
nach ortsiiblichen Preisen;
b. wodies durch die Verhiltnisse geboten wird, Ortszuschlage

VL Der Staat leistet an die Lehrerversicherungskasse:
4/, Primie von der versicherten Besoldungssumme. Er zahlt
ferner angemessene Beitrige an die Witwen- und Waisenkasse
der Mittellehrerschaft.

VII. Der Staat ibernimmt mindestens 759/, der Stellver-
tretungskosten erkrankter oder sich im Militirdienst befindlicher
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Lehrkrifte der Primar- und Mittelschule. Die Stellvertreter
sind per Woche zu entschidigen.

Sowohl die Primarlehrer als auch die Mittellehrer haben
Anspruch auf den vollen Besoldungsnachgenuss gemiss Art. 27,
Alinea 2, und Art. 15 des Primarschulgesetzes von 1894.

Zu der Begriindung dieser Postulate mogen die nachfol-
genden Ausfiihrungen dienen.

L.

Am 9. Oktober 1918 hat der Grosse Rat des Kantons Bern
ein Gesetz iiber die Kriegsteuerungszulagen an die Lehrerschaft
angenommen und am 1. Dezember hat das Bernervolk der Vorlage
seine Sanktion erteilt. Man hat nun die Ansicht gedussert, dieses
Gesetz sei so gut wie eine Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes
und diirfe fiir die niachsten Jahre geniigen. Wir kénnen dieser
Meinung nicht beipflichten; im Gegenteil, wir miissen feststellen,
dass moglichst rasch die definitive Lidsung der Besoldungsfrage
gesucht und gefunden werden muss. Seit 1916 kimpft unser Berufs-
verband fast ununterbrochen fiir die Gewahrung von Teuerungs-
zulagen. Andere, fiir unsere Volksschule so wichtigen Aufgaben,
wie z. B. die Revision des Unterrichtsplanes, traten infolgedessen
mehr in den Hintergrund. Das Gesetz iiber die Ausrichtung von
Teuerungszulagen wird zudem keine stabilen Verhiltnisse schaffen.
Fir das Personal der Eidgenossenschaft ist auf das Jahr 1919
eine minimale Zulage von Fr. 1500 bis Fr. 3000 beschlossen worden ;
dazu kommen angemessene Familien- und Kinderzulagen. Die
Ordnung, die fiir das Bundespersonal getroffen wurde, muss seine
Rickwirkung auf die bernische Lehrerschaft haben, zum Schaden
der ruhigen Arbeit und der gedeihlichen Entwicklung der Schule,
wenn die Behorden nicht das ganze Problem in grossziigiger
Weise 16sen. Heute ist die Zeit der halben Massregeln vorbei;
unser Besoldungswesen muss als ein wichtiger Teil der sozialen
Frage erfasst und behandelt werden. Uebrigens ist sowohl die
Organisation der Lehrerschaft als solche, wie auch der einzelne
Lehrer der ewigen Besoldungsbewegungen miide. Neue grosse
Aufgaben piddagogischer und schulpolitischer Natur treten an
uns .heran. Wenn wir uns ihrer mit ganzer Kraft annehmen
sollen, so miissen vorher die materiellen Fragen befriedigend
geldst werden.
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Mit Genugtuung konstatieren wir, dass der Grosse Rat sich
zu Gupsten einer raschen Loésung der Besoldungsreform aus-
gesprochen hat. Am 28, November 1917 erklirte er einstimmig
eine Motion des Herrn Miihlethaler erheblich, durch die der
Regierungsrat eingeladen wurde, Bericht und Antrag einzu-
bringen, ob nicht das Gesetz betreffend die Besoldung der
Primarlehrer vom "31. Oktober 1909 im Sinne einer Erhshung
der dort festgesetzten Besoldungsansitze zu revidieren und mit
der verteuerten Lebenshaltung in Einklang zu bringen sei.

Durch die Annahme der Motion Miihlethaler hat sich der
Grosse Rat grundsitzlich fiir die Revision des Lehrerbesoldungs-
gesetzes vom 31. Oktober 1909 ausgesprochen. Schon in der
Maisession 1917 hatte er eine Motion Schiirch erheblich erklirt
und durch sie den Regierungsrat beauftragt, das Dekret iiber die
Besoldungen der Beamten und Angestellten des Staates zu
revidieren. Diesem Auftrage ist der Regierungsrat nachgekommen,
und seit dem 15. Januar 1919 sind die Beamten und Angestellten
des Staates im Genusse einer neuen Besoldungsordnung. Wir
befiirchten nun, die Besoldungsreformen kénnten, wie dies friither
geschah, eine nach der andern in langen Zwischenrdumen vor-
genommen werden. Bekanntlich stammt das frithere Dekret tiber
die Besoldungen der Beamten und Angestellten des Staates Bern
vom b. April 1906, das Gesetz iiber die Besoldungen der Primar-
Iehrer vom 31. Oktober 1909. Zwischen den beiden liegt so ein
Zeitraum von 3!/, Jahren. Heute darf die Besoldungsreform fiir
die Lehrerschaft nicht so lange hinausgeschoben werden, sonst
miisste in unsern Kreisen eine tiefe Erbitterung Platz greifen. Wir
begriissen es daher lebhaft, dass der Grosse Rat am 8. Oktober
1918 die Regierung beauftragt hat, die Deckungsfragen fiir die
gesamte Besoldungsreform (Beamte, Angestellte, Arbeiter, Lehrer
und Geistliche) einzubringen. Durch diesen Beschluss hat sich
der Rat auf den Standpunkt gestellt, dass man nicht nur die
Besoldungen einer einzelnen Kategorie revidieren kénne, sondern
dass man n umfassender Weise vorgehen miisse.

I1.

Bis heute ist bei allen staatlichen Besoldungsrevisionen, die
die Lehrerschaft betreffen, nur die Primarschule beriicksichtigt
worden. Fir die Besoldungen der Sekundarlehrer galt stetsfort
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der Art. 20 des Sekundarschulgesetzes vom 26. Juni 1856, welcher
lautet: _

«Die Besoldung der Hauptlehrer ist nach den Verhiltnissen
~der Lokalitit, nach der Tichtigkeit derselben, ihrer Stellung in
den Klassen und nach der Bedeutung des Lehrfaches und der
Zahl der offentlichen Unterrichtsstunden auf den Antrag der
betreffenden -Schulkommission durch den Regierungsrat zu be-
stimmen. : :

Sie betrdgt fiir die wochentliche Unterrichtsstunde eines
Hauptlehrers an einer Sekundarschule mit humanistischem Unter-
richt (bisherige Progymnasien und Kollegien) jahrlich wenigstens
Fr.60 und darf fiir keinen Lehrer einer Sekundarschule unter
Fr. 30 fallen. »

In der Praxis hat sich, wenige Fille ausgenommen (Regie-
rungsratsbeschliisse von 1911 und 1913 betreffend Reduktion des
Staatsbeitrages an die Besoldungen der Mittellehrer), die Sache
so gemacht, dass die Garantiegemeinde die Besoldung festsetzte
und der Regierungsrat nach Art.8 des Gesetzes vom 26. Juni 1856
ihr den Staatsbeitrag von 50 %/, zuerkannte. Dieses System besass
sowohl fiir die Entwicklung des Mittelschulwesens wie fiir die
Interessen der Mittellehrer grosse Vorziige. Kiner kriftigen
Staatshiilfe gewiss, konnten viele Gemeinden zur Griindung einer
Sekundarschule schreiten, andere iibernahmen statt der privaten
Korporationen die Garantie fiir die Sekundarschule in ihrer Ort-
schaft, so dass heute nur noch sechs Garantieschulen bestehen.
Einsichtige und fortschrittliche Gemeinden wurden in den Stand
gesetzt, die Besoldungen der Lehrerschaft den Zeitverhéltnissen
anzupassen. Auf der andern Seite aber blieben finanziell weniger
kriftige oder auch schulunfreundliche Gemeinden mit ihren
Gehaltsordnungen stark zuriick. '

Es besteht heute zwischen der hochsten und der niedrigsten
Sekundarlehrerbesoldung im Kanton Bern eine Differenz von
Fr.5000. Dieser Unterschied in der Bezahlung der gleichen Arbeit
ist unstreitig zu gross. Ein solches Missverhiltnis dringt geradezu
zu einer Revision des Art. 20 des Sekundarschulgesetzes vom
26. Juni 1856. Dabei mochten wir ausdriicklich betonen, dass
wir die Lehrer der hohern Mittelschulen (Gymnasien, héhere
Toéchterschulen) unter den heutigen Vorschriften belassen méchten.
Durch das Gesetz vom 27. Mai 1877 ist die Kantonsschule in



s U

Bern aufgehoben worden. Eine Revision dieses Gesetzes streben
wir nicht an, wohl aber, wie schon betont, eine solche des
Art. 20 des Sekundarschulgesetzes von 1856. Die Revision
dieses Gesetzesartikels ldsst sich am besten in Verbindung mit
der Reform der Primarlehrerbesoldungen durchfiihren, schon aus
dem Grunde, weil die ganze Angelegenheit dann in einer einzigen
Volksbefragung erledigt werden kann.

I1I.

Was die Hohe der Besoldungen anbetrifft, so mdchten wir
zundchst hervorheben, dass wir an der bisherigen Einteilung in
Barbesoldung und Naturalien resp. Entschadigung fiir fehlende
Naturalien festhalten. Nie ist der Wert der Naturalien besser
in Erscheinung getreten, als gerade wihrend der Kriegszeit.
In mancher kleinen Ortschaft wire es dem Liehrer geradezu un-
moglich, eine Mietwohnung zu finden; die Amtswohnung wird
da zur absoluten Notwendigkeit. Aehnlich verhilt es sich mit
dem Schulland. In landwirtschaftlichen Kreisen ist oft dariiber
geklagt worden, dass der Liehrer die Fiithlung mit der Bevélkerung
nach und nach verliere. Man warf der Lehrerschaft vor, sie
besitze kein Verstdndnis fiir die Noéte und Sorgen der Land-
wirtschaft. Wir wollen nicht untersuchen, ob diese Klagen be-
rechtigt sind, sondern wir weisen nur darauf hin, dass man an
vielen Orten dem Lehrer das Pflanzland weggenommen und dafiir
eine Barentschiadigung angesetzt hat. Dies sollte in Zukunft
nicht mehr vorkommen. Wenn der Lehrer Gelegenheit besitzt, ein
Stiick Land selbst zu bebauen, so lebt er sich leichter in die
Verhiltnisse ein. Wir treten also dafiir ein, dass Wohnung, Holz
und Land, wo dies irgendwie moglich ist, in natura ausgerichtet
werden. In grossern Ortschaften wird die Barentschidigung nach
ortsiiblichen Preisen an die Stelle der Naturalien treten. Die
Naturalien sind im Gesetze als Minimalleistungen der Gemein-
den zu bezeichnen.

Die Naturalienfrage hat vielfach zu Anstinden zwischen
Lehrer und Gemeinde gefiihrt, und deshalb sind sowohl von
seiten der Behorden als auch der Lehrerschaft Stimmen laut ge-
worden, man solle an Stelle von Wohnung, Holz und Land
itberall die Barentschadigung treten lassen. Die Anstédnde haben
ihre Ursache zweifellos darin, dass iiber die Ausrichtung der
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Naturalien klare und bindende Vorschriften fehlten. Um diesem
Uebelstande abzuhelfen, erliess die Regierung am 7. Juli 1914
ein Reglement betreffend die Aufstellung von Normalien fiir den
Neubau von Schulhiusern und Lehrerwohnungen im Kanton
Bern und Vorschriften tiber die Wohnungsentschiadigungen.” Das
Reglement hat schon viel Gutes bewirkt, namentlich beim Bau
und Umbau von Schulhdusern. Von manchen Behdrden wird
aber bezweifelt, dass seine Vorschriften bindende Kraft haben.
Eine gewisse Berechtigung kann diesen Zweifeln nicht abge-
sprochen werden, da das Reglement nicht in die offizielle Gesetzes-
sammlung aufgenommen worden ist. Daher ist es wiinschens-
wert, dass ein kiinftiges Lehrerbesoldungsgesetz eine Bestimmung
enthalte, gemiss welcher der Grosse Rat den Auftrag erhilt, auf
dem Dekretswege Vorschriften tiber die Ausrichtung der Naturalien
resp. der Entschadigungen fiir fehlende Naturalien zu erlassen.

~ Den Hauptbestandteil des Einkommens einer Lehrkraft wird
aber stets die Barbesoldung ausmachen. Die Lehrerbesoldungen
im Kanton Bern waren von altersher ungeniigende. Bel keiner
der bisherigen Besoldungsreformen wagten es die Behorden, das
Uebel an der Wurzel zu fassen und den Lehrer so zu stellen,
dass er existieren kann, ohne durch den Nebenerwerb allzusehr
von seinem Schulamte abgelenkt zu werden. Stets waren Riick-
sichten auf die Finanzen des Staates und der Gemeinde aus-
schlaggebend. Geradezu typisch sind in dieser Hinsicht die Be-
stimmungen des Primarschulgesetzes vom 6. Mai 1894. Damals
wurde die staatliche Besoldung um Fr. 250 erhéht, zugleich aber
das Minimum der Gemeindebesoldung von Fr. 550 auf Fr. 450
herabgesetzt, so dass eine Aufbesserung von Fr. 150 resultierte.

Das Lehrerbesoldungsgesetz vom 31. Oktober 1909 bedeutete
eine Abschlagszahlung, die wiederum nicht weit genug ging und
durch die seither eingetretenen Preisaufschlige um so griindlicher
iiberholt wurde. Im Friihling 1917 veranstaltete der Bernische
Lehrerverein eine Erhebung iiber die Besoldungen der Primar-
lehrerschaft, deren Ergebnisse wir nachfolgend versffentlichen.

Es bezogen, Barbesoldung und Naturalien zusammen-
gerechnet :
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I. Primarlehrer.

Im Kanton Bern:

Biss “Hr. 2000="7 = e == 0L —7 bY;
» 20001—2500 . . . . . 432 =322/,
> 2501—3000 . . . . . 415=309Y,
> 8001—4000 . . . . . 222 —17,09,

Ueber > 4000- - . -0 .- 166 —1239/,

Il. Primarlehrerinnen.

Bis = FEr 1800 . o == <. 188 =—166"7,
> 1801—2000 . . . . . 195=—1727/,
» 2001—2500 . . . . . 498 —=44079/,
>:2501=3000-0 © . & 126 =11 19,

Ueber> 3000 . ... . . - . 124—=110%;

Diese Statistik beruht auf den Angaben von 933 ¢/, der
Lehrerschaft; die Zahlen geben also ein richtiges Bild von der
triiben finanziellen Lage der Lehrer und Lehrerinnen. Wie schlimm
es mit den bernischen Lehrerbesoldungen bestellt ist, zeigt ein Ver-
gleich mit dem Kanton Ziirich. Wir wihlen gerade diesen Schwei-
zerkanton, weil Ziirich und Bern.die traditionellen Fortschritts-
kantone der Eidgenossenschaft sind. Beide haben eine blihende
Landwirtschaft und eine stark entwickelte Industrie. Die Lebens-
verhiltnisse sind In beiden Kantonen ungefihr die gleichen;
deshalb hat auch der bernische Lehrer Anspruch auf die gleiche
Bezahlung wie sein Kollege im Kanton Ziirich. Aus diesem
Grunde werden wir in unsern weitern Ausfithrungen ofters die
ziircherischen Verhiltnisse zur Vergleichung heranziehen.

Nach dem bis 1918 giiltigen Gesetz erhielten Primarlehrer
und Primarlehrerinnen im Kanton Ziirich als geringste Bar-
besoldung Fr. 1900 plus freie Finfzimmerwohnung. Diese zu
Fr. 500 geschitzt, macht Fr.2400. Dazu kommt, dass der Kanton
Zirich den Lehrern in kleinern, abgelegenen Ortschaften eine
ausserordentliche Zulage von Fr. 300 bis Fr. 500 gewédhrt. Die
Minimalbesoldung eines ziircherischen Primarlehrers betrug also
Fr. 2700, das gesetzliche Maximum belief sich auf Fr. 3500. Is
stehen unter dem ehemaligen ziircherischen Minimum 1519 (68 ¢/,)
- bernische Lehrkrifte, unter dem gesetzlichen Maximum 2038 (78 °/,).
Ein ziircherischer Primarlehrer bezog in 30 Dienstjahren Fr. 29,000
mehr Gehalt als sein bernischer Kollege. Dieser letztere erhielt also
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durchschnittlich Fr. 996 weniger Besoldung als der Ziircher. Nun
sind die Lebensverhiltnisse auf der ziircherischen Landschaft, und
nur um die handelt es sich bei obigem Vergleiche, ungefihr die-
selben wie auf der bernischen. Der Berner Lehrer empfand es
als eine ungerechtfertigte Zuriicksetzung, dass er jahrlich fast
Fr. 1000 weniger Gehalt™ als sein Kollege im Kanton Ziirich
bezog. Die Besoldungsreform, die wir heute anstreben, darf
keine halbe mehr sein; sie muss vielmehr endlich einmal die
. bernische Lehrerschaft so stellen, dass sie aus dem jahrzehnte-
langen Elend definitiv herauskommt. Dass die heutigen Be-
soldungen auch fiir normale Zeiten zu niedrige sind, ist zu ver-
schiedenen Malen von kompetenter Seite anerkannt worden. Wir
verweisen nur auf die Voten, die anldsslich der Beratung der
Motion Miihlethaler (27./28. November 1917) im Grossen Rate
gefallen sind. Die Folgen der schlechten Bezahlung zeigten sich
bel Eintritt der Teuerung. Die fortwihrenden Preissteigerungen
bewirkten eine Verarmung des Lehrerstandes. Die Teuerungs-
zulagen bilden keinen geniigenden Ausgleich; dieser kann nur
durch eine grossziigige Besoldungsreform gefunden werden.

Von der bestimmten Absicht geleitet, fiir das ganze Gebiet der
Schweiz moglichst einheitliche Besoldungsansiitze zu erringen, hat
die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Lehrervereins
vom 23.September 1917 beschlossen, als Minimum der Barbesoldung
der Primarlehrer und -lehrerinnen zu verlangen Fr.3000 bis Frr. 5000.
Dass diese Ansitze keine iibertriebenen sind, mogen folgende
Tatsachen beweisen:

1. Die Ansitze fiir die Teuerungszulagen des eidgendssischen
Personals pro 1919 betragen im Minimum Fr. 1500. Die Ordnung
der Teuerungszulagen wird fiir die Eidgenossenschaft wegleitend
sein fiir die kinftige Besoldungsordnung. Demgemiss erhilt ein
junger eidgendssischer Angestellter, der keine Lehrzeit absolvieren
musste, ein Minimum von Fr. 1400 plus Fr. 1500 — Fr. 2900.
Das neue Dekret tiber die Besoldungen der Beamten und An-
gestellten des Staates Bern sieht fiir die unterste Kategorie ein
Minimum von Fr. 3000 vor. Ein Lehrer mit vierjihrigem Seminar-
studium darf daher wohl Fr.3000 und die Naturalien beanspruchen.

2. Das neue Lehrerbesoldungsgesetz des Kantons Ziirich
setzt das Minimum der Barbesoldung fiir einen Primarlehrer auf
Fr. 3800 fest. Zu dieser Summe kommt dann noch eine obliga-
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torische Entschidigung von seiten der Gemeinde fiir eine Fiinf-
zimmerwohnung. (Holz und Land besitzt der ziircherische Liehrer
nicht mehr) Das Minimum eines ziircherischen Lehrers betrigt
demmnach:

1. Barbesoldung. . . . . . . . Fr. 3800
2. Wohnungsentschadigung in einer
kleinen Ortschaft (b Zimmer). . > 500

Zusammen Fr. 4300

Dagegen wiirde der Berner nach unserm Postulate beziehen:

1. Barbesoldung . . . e n B 3000
2. Wohnung (2—3 Zlmmer) fir Ledige » 300
3 Holzund Land . . . . . ... » 300

Ziusammen Fr. 3600

Er steht also noch Fr. 700 unter dem ziircherischen Minimum
und wir betonen hier ausdriicklich, dass es uns deshalb rein
unmdglich wire, zu einer Verstindigung Hand zu bieten, die
unter unsere bescheidenen Ansitze gehen wollte!

Hinsichtlich der Alterszulagen sieht das ziircherische Ge-
setz vor: 12 Zulagen a Fr. 100 nach je einem Dienstjahr. Um
das gleiche Maximum wie die ziircherische Lehrerschaft zu be-
kommen, miissen wir daher an dem Postulat des schweizerischen
Lehrervereins festhalten, das 20 Alterszulagen von je Fr. 100
nach je einem Jahre vorsieht. Die kleinen Alterszulagen (zweimal
Fr. 200 nach je 5 Jahren) bildeten von jeher einen schweren
Mangel in unserm Lehrerbesoldungsgesetz. Man hat bis jetzt
den Wert und die Bedeutung der Alterszulage unterschitzt. Die
Alterszulagen sind zunichst als Gegenwert fiir die aus héherer
Reife und reicherer Erfahrung hervorgehenden Mehrleistungen
aufzufassen. Sie stellen aber auch eine soziale Fiirsorgemass-
nahme dar, die dem Einzelnen die Moglichkeit bietet, die zu-
nehmenden Sorgen und Lasten, die die Grindung einer Familie
mit sich bringt, ohne allzuschwere Entbehrungen und Ein-
schrinkungen zu tragen. Sie miissen deshalb ausreichend sein
und in moglichst kurzen Zwischenrdumen erfolgen. Der Familien-
vater soll in der Zeit, da die Kinder in die Berufslehre treten,
im Genusse des Maximums seiner Besoldung sein, damit er all
den schweren Anforderungen, die an ihn herantreten, geniigen
kann. Spiter soll ihn die bessere Besoldung in den Stand setzen,
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einen kleinen Sparpfennig auf die Seite zu legen, damit er in den
Tagen des Alters, die erfahrungsgemaiss vermehrte Krankheitsfille
bringen, nicht ganz mittellos dastehe. Die modernen Besoldungs-
gesetze haben demnach in Anerkennung dieser Anforderungen
das System der jahrlichen Zulagen eingefiihrt (Stadt Bern, Kanton
Ziirich, Gemeinde Nidau). Der bernische Lehrerverein hilt eben-
falls an diesem Prinzip fest und ersucht die Behdrden, dem
System der drei- und fiinfjahrigen Zulagen den Abschied zu geben.

Unsere Vorschlige, die Fr. 2000 Alterszulagen vorsehen,
gehen etwas weiter als die Bestimmungen des Dekrets iiber die
Beamtenbesoldungen vom 15. Januar 1919, mit berechtigter
Absicht, weil der Lehrer nicht Gelegenheit besitzt, von einer
untern Gehaltsstufe in eine héhere zu steigen.

Durch Gewidhrung von 20 Alterszulagen von je Fr. 100 kdme
der bernische Primarlehrer nach 20 Dienstjahren in den Besitz der
gleichen Barbesoldung, wie der Ziircher nach 12 Jahren. Immerhimn
ist zu bemerken, dass nach vollendetem 20. Dienstjahr der Berner
Fr. 11,200, nach vollendetem 30. Dienstjahr Fr. 10,200 weniger
Gehalt bezogen hiitte als der Ziircher; seine jahrliche Durch-
schnittsbesoldung stande immer noch Fr. 140 unter der ziirche-
rischen. Unsere Vorschlidge halten sich also in durchaus missigen
Grenzen; sie tragen den wirtschaftlichen Verhiltnissen Rechnung
und sind nicht iibersetzt. Die Lehrerschaft verlangt nur das, was
sie unbedingt braucht, um leben und, in bescheidenem Masse,
an den Kulturgiitern der Gegenwart teilnehmen zu kénnen. Die
Schule miisste Schaden leiden, wenn der Staat durch Aussetzung
zu geringer Besoldungen die Lehrer und Lehrerinnen auf eine
armliche Lebenshaltung hinunterdriicken wiirde. Die ideale
Lebensauffassung, das Streben nach Weiterbildung wiirde einer
tiefen Verbitterung Platz machen. Um diesen unheilvollen Konse-
quenzen auszuweichen, muss der Besoldungsansatz von Fr. 3000
bis Fr. 5000 unter allen Umstinden gewahrt werden. Die Lehrer-
schaft betrachtet ihn als ein Minimum, an dem sie mit aller
Energie festhalten wird.

In unsern Postulaten sind wir von dem Gesichtspunkte aus-
gegangen, dass fiir die gleiche Arbeit der gleiche Lohn bezahlt
werden soll. Wir haben deshalb fiir die Lehrerinnen die gleiche
Besoldung verlangt wie fiir die Lehrer. Bis jetzt bezogen die
Lehrerinnen vom Staate Fr. 300 weniger als die Lehrer, dagegen
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erhielten sie dann fiir die Arbeitsschule eine Entschidigung, die
von Staat und Gemeinde zusammen Fr.200 ausmachte. Diese
Entschiadigung soll nun fiir die Lehrerinnen auf der Elementar-
stufe fiir den Arbeitsschulunterricht an ihrer eigenen Klasse
wegfallen. Diese Lehrerinnen haben dann ungefihr die gleiche
Arbeitszeit wie die Lehrer, deshalb gebiihrt ihnen auch die
gleiche Besoldung. Es kommt vor, dass Lehrerinnen an den Mittel-
und Oberklassen oder an Gesamtschulen unterrichten und hier
auch den Handarbeitsunterricht erteilen. Fiir diese Stunden, die
eine Mehrarbeit bedeuten, soll eine besondere Entschiadigung
bezahlt werden. Wir billigen aber diesen Zustand keineswegs, da
er eine Ueberlastung der Lehrerin bedeutet. s sollten deshalb
alle Lehrerinnen, die an Mittel- und Oberklassen, sowie an Ge-
samtschulen unterrichten, konsequent und ohne Gehaltsabzug
von der Erteilung des Arbeitsschulunterrichts dispensiert werden.

Das Prinzip < gleiche Arbeit, gleicher Lohn » verdankt seinen
Ursprung der liberalen Wirtschaftsordnung. Von anderer Seite
wird dagegen verlangt, dass bei der Besoldungszumessung ge-
wisse soziale Momente, namentlich der Familienstand, in Betracht
gezogen werden sollen. Solche Momente haben bei der Fest-
setzung der Teuerungszulage eine grosse Rolle gespielt. Die
Verheirateten erhielten Familien- und Kinderzuschlige. Diese
- waren vollauf berechtigt und wurden als Wohltat empfunden.
Etwas von der Beriicksichtigung des Familienstandes =ollte im
wohlerwogenen Interesse des Staates selbst in die Friedenszeit
hiniibergenommen werden. Wir schlagen deshalb vor, dass Kinder-
zulagen in Zukunft einen festen Bestandteil der Besoldung
bilden sollen. : '

Alle diese Positionen, die wir hier erwdhnt haben, miissen
die Besoldung bilden, die jeder Lehrer und jede Lehrerin auch
im kleinsten Dérfchen erhalten muss. Grossere GGemeinden werden,
um sich bewihrte Lehrkrifte zu erhalten und um einen Aus-
gleich zu den teuren Liebensverhaltnissen, die bei ihnen bestehen,
zu schaffen, freiwillige Gemeindezulagen gewihren.

Zusammenfassend wiederholen wir hier noch einmal unsere
Postulate betreffend Zusammensetzung und Hohe der Besoldungen
der Primarlehrer und Primarlehrerinnen. Sie lauten:

1. Barbesoldung : Fr. 3000 plus 20 Alterszulagen a Fr.100
nach je einem Dienstjahr. Maximum nach 20 Dienstjahren
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Fr. 5000. In dieser Summe ist die Entschidigung an die
Primarlehrerinnen der Elementarstufe fiir den Arbeitsschul-
unterricht an threr eigenen Klasse tnbegriffen.

2. Aus den in Bericksichtigung des Familienstandes ein-
zufiihrenden Kinderzulagen, die durch den Staat zu tragen sind.

3. Aus den gesetzlichen Naturalien (Wohnung gemdss Re-
glement vom 7. Juli 1914, 9 Ster Tannenholz, 18 Aren Pflanz-
land) oder der Barentschidigung fir fehlende Naturalien nach
ortsiiblichen Preisen (als Gemeindeminimum).

4. Aus den freiwilligen Gemeindebeitragen resp. Ortszu-
schliagen.

IV.

In Abschnitt II haben wir verlangt, dass mit dem Gesetze
tiber die Besoldungen der Primarlehrerschaft auch die Gehilter
der Sekundarlehrerschaft einer zeitgemissen Reform zu unter-
zichen seien. KEs handelt sich hier darum, das Besoldungsver-
hiltnis zwischen beiden Schulstufen in befriedigender Weise zu
regeln. Dabei gehen wir auch hier von dem Grundsatze aus,
dass gleiche Arbeit gleichen Lohn bedinge. Pflicht, Verantwortung
und Kraftaufwand sind bei Lehrern aller Schulstufen die gleichen;
die richtige Erfullung der Aufgabe verlangt von allen Lehrern
im gleichen Masse Intelligenz, pidagogisches Geschick, Geduld
und Ausdauer, wobei wir aber nicht verkennen wollen, dass fiir
die Sekundarschulstufe-die durch akademisches Studium erwor-
benen grossern Kenntnisse von unbedingter Notwendigkeit sind.
Daher halten wir dafiir, dass Besoldungsunterschiede zwischen den
Lehrern beider Schulstufen sich in erster Linie rechtfertigen lassen :

a. Durch die vermehrte Stundenzahl, die auf der Landschaft
der Sekundarlehrer gegeniiber dem Primarlehrer hat. In den

Stadten und stéddtischen Ortschaften besteht dieser Unter-

schied nicht mehr oder gleicht sich mehr und mehr aus;

b. durch die Notwendigkeit einer geniigenden Verzinsung und
Amortisation der -grossern Ausbildungskosten, die heute
mindestens Fr. 7000 betragen. Zins und Amortisation zu
12 ¢/, gerechnet, macht Fr.840 aus. Rechnen wir fiir Mehr-
arbeit noch die bescheidene Summe von Fr. 160, so erhalten

wir einen Unterschied von Fr. 1000.

Gestiitzt auf diese Feststellungen, postulieren wir fir die
Sekundarlehrer folgende Besoldungsansitze:



e s e

1. Barbesoldung Fr. 4000 plus 20 Allerszulagen wvon je
Fr. 100 nach je einem Dienstjahr.

2. Kinderzulagen wie fiir die Primarlehrer.

3. Naturalien resp. Entschidigung dafiir im gleichen Um-
fange wie fiir die Primarlehrer.

4. Ortszulagen wie fiir die Primarlehrerschaft.

Auf den ersten Blick wird Ziffer 3 ein gewisses Erstaunen
erregen, da bis heute die Sekundarlehrer keine Naturalien bezogen.
Demgegeniiber ist zunichst festzustellen, dass sehr viele Sekundar-
lehrer, namentlich solche, die an kleinern landlichen Schulen
wirken, froh wiren, wenn ihnen eine -Amtswohnung zur Ver-
figung stinde. Die moderne Auffassung empfindet es als eine
moralische Pflicht des Arbeitgebers, seinen Angestellten an-
gemessene Wohnungen bereitzustellen. In dieser Hinsicht sollte
der offentliche Arbeitgeber bahnbrechend vorangehen.

In der Praxis wird sich allerdings die Sache meistens so
machen, dass an die Sekundarlehrer Barentschidigungen aus-
bezahlt werden. An diesen miissen wir auf jeden Fall festhalten,
schon aus dem Grunde, dass das Besoldungsverhiltnis zwischen
Primar- und Sekundarlehrer, wie wir es oben skizziert haben,
auf der ganzen Linie zum Durchbruch gelange. Wir méchten noch
beifiigen, dass dieses Besoldungsverhiltnis vom Kanton Ziirich
anerkannt worden ist. Der ziircherische Sekundarlehrer bezieht
in Zukunft eine Barbesoldung von Fr. 4800 bis Fr. 6000; er hat,
wie sein Kollege von der Primarschule, Anrecht auf eine Ge-
meindezulage, die im Minimum der Entschidigung fiir eine Finf-
zimmerwohnung gleichkommt. Auch der Kanton Solothurn ist
in letzter Zeit der Frage der Ausrichtung von Naturalien an seine
Bezirkslehrer nahergetreten, indem die Regierung vom Kantons-
rate einen Kredit fiir Wohnungsentschiadigungen zu Gunsten
dieser Liehrkrafte verlangt.

Zwischen den Primarlehrern und den Sekundarlehrern stehen
noch die Lehrer an der erweiterten Oberschule. Sie miissen einen
Fihigkeitsausweis fiir den Franzosichunterricht besitzen und sind
zu zirka 100 Stunden mehr Unterricht verpflichtet. Art. 74,
Alinea 2, des Primarschulgesetzes sichert ihnen eine Minimal-
besoldung zu, die Fr.400 iiber der der Primarlehrer steht. Dieser
Ansatz sollte auf Fr. 500 erhoht werden.



Von grundsiatzlicher Bedeutung ist nun die Frage: Wie
sollen die Lasten, die das Besoldungsgesetz unserm Volke aufer-
legt, verteilt werden? Heute zahlt der Staat an die Besoldungen
der Primarlehrerschaft im Durchschnitt einen Drittel, an die
der Sekundarlehrerschaft die Halfte; der Rest muss von den
Gemeinden getragen werden. Nun wissen wir, dass die Finanz-
verhiltnisse in den Gemeinden ausserordentlich verschiedene
sind. Da gibt es Gemeinden, die gar keine Gemeindesteuern
beziehen, wihrend nach den Erhebungen des statistischen Amtes
des Kantons Bern im Jahre 1913 25 Gemeinden 5 und 69/, er-
hoben. Seither sind viele Gemeinden durch den Krieg so stark be-
lastet worden, dass sie ihre Steueransiize noch erhohen mussten.
Wir betrachten diese grossen Unterschiede in der Steuerlast
als einen schweren Schaden fir das Volksganze. Der Kanton
Bern ist wohl ein weitverzweigtes Staatswesen, aber immer
mehr schliesst er sich zu einem grossen Wirtschaftsgebiete zu-
sammen. Der Staat hat den einzelnen Landesgegenden den Bau
von Hisenbahnen ermoglicht, seine Kraftwerke senden Licht und
Wirme bis hinein in das hinterste Bergdorf, seine Kantonal-
bank hat ihre Agenturen und Filialen in fast allen grossern
Ortschaften des Staatsgebietes; es ist kein Zweifel, dass diese
modernen okonomischen Bande die alten historischen méchtig
verstirkt-haben. Zu den 6konomischen Banden sollten aber noch
solche idealer Natur kommen. Schon ist in dieser Hinsicht ein
Schritt erfolgt. Das kantonale Armengesetz von 1897 hat den
Gemeinden einen grossen Teil ihrer Armenlasten abgenommen
und sie dem Staate iibertragen. Dieser Fortschritt war einer der
segensreichsten, den unser Kanton je erlebt hat. Durch ihn ist
das alte Elend des bernischen Armenwesens stark gemildert
worden; die Armenversorgung, namentlich die Unterbringung
der armen Kinder, wird nicht mehr von dem engen Gesichts-
punkte der Gemeindefinanzen aus vorgenommen, sondern es
machen sich die Momente der Humanitiat und einer richtigen
Erziehung geltend. Diesem einen idealen Bande méchten wir
ein zweites beifligen: die staatliche Volksschule.

- Wenn wir diese Forderung aufstellen, so leiten uns dabei
in erster Linie Riicksichten auf die gesamte Volkserziehung.
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Jedes Bernerkind, ob in der Stadt oder auf dem Lande geboren,
hat Anrecht auf einen gleichwertigen Unterricht. Ganz wird
sich diese Forderung nicht erfiillen lassen, denn die Stidte werden
auch in Zukunft infolge einer zweckmaissigeren Schulorganisation
einen Vorsprung besitzen. Dagegen -ist es moglich, den ab-
gelegenen Gemeinden tiichtige Liehrkréfte zu verschaffen und zu
erhalten, wenn der Staat jedem Lehrer ein ausreichendes Existenz-
minimum zusichert. Heute dringt die Liehrerschaft vielfach aus
den kleinen, steuerschwachen Gemeinden fort in die Industrieorte,
die hohere Besoldungen ausrichten kénnen. So entsteht auch im
Lehrerstande der Zug nach der Stadt. Diesem Zuge kann nur
gewehrt werden durch eine bessere Bezahlung der Landlehrer-
schaft. Da die Leistungsfihigkeit der Landgemeinden vielfach
erschopft ist, so muss der Staat in die Liicke treten und eine
bestimmte ausreichende Barbesoldung zu seinen Lasten iiber-
nehmen. Heute werden Lehrer, die unter ganz gleichen Ver-
hiltnissen wirken, verschieden bezahlt, je nach der Steuerkraft
ihrer Gemeinden. In dieser verschiedenartigen Bezahlung liegt die
Hauptursache des Lehrerwechsels, denn mancher Lehrer wiirde
es vorziehen, auf dem Lande zu leben und zu wirken, wenn
ihm die Gemeinde ein anstdndiges Auskommen bieten konnte.

Ueber die Schadlichkeit des Liehrerwechsels selbst ist in der
Presse, im Grossen Rate und in Volksversammlungen viel ge-
sprochen worden. Wir verweisen ganz besonders auf die Voten
der Herren Gnigi, Jenny und Zingg bei der Beratung der Motion
Miihlethaler im Grossen Rate (27. und 28. November 1917).

Um aus diesen schlimmen Verhiltnissen herauszukommen,
gibt es nur ein Mittel: Die Uebernahme der Barbesoldung durch
den Staat. Wir beantragen daher, der Staat mdége ausrichten :

1. Die Minimalbesoldung : Fiir Primarlehrer Fr.3000, fiir
Sekundarlehrer Fr. 4000.

2. Dre Alterszulagen : Fiir beide Kategorien: 20 X Fr. 100
nach je etnem Dienstjahr.

3. Die Kinderzulage in noch zu bestimmender Hohe.

Den Gemei_nden blieben dann noch zu tibernehmen :

1. Dne gesetzlichen Naturalien oder die entsprechenden-
Entschidigungen. :
2. Die freiwilligen Ortszuschldge.
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Durch eine solche Lastenverteilung wiirden durch einen
Schlag alle die Hirten und Unbilligkeiten, die der heutige Zu-
stand mit sich bringt, beseitigt. Die kleinste und drmste Gemeinde
wiire imstande, ihre tiichtigen Lehrkrifte zu behalten. Zwischen
den Lehrern selbst wiirde ein billiger Besoldungsausgleich ge-
schaffen. Die radikale Reform, die wir hier vorschlagen, taucht
in der bernischen Schulgeschichte nicht zum erstenmale auf.
In den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts ging eine ganz
dhnliche Bewegung im Seelande vor sich; sie war bekannt unter
dem Namen der Aegerteninitiative. Die Bewegung trat dann in
den Hintergrund, als der Grosse Rat das heute geltende Primar-
schulgesetz zu Ende beraten hatte und ein lebhafter Referendums-
kampf um diese Vorlage einsetzte. Bei der Besoldungsbewegung
der bernischen Primarlehrerschaft in den Jahren 1906 bis 1909
sprach man wieder davon, dass der Staat die gesamte Be-
soldung tiibernehmen sollte. Das Problem fiihrte zu einer ein-
lisslichen Besprechung in der Hauptversammlung der bernischen
Schulsynode. Diese sprach sich nach einem Referat des ber-
nischen Unterrichtsdirektors Ritschard gegen eine Uebernahme
~der - Barbesoldungen durch den Staat aus. Wegleitend waren
da zwei Griinde. Zunichst glaubte man, dass die Gemeinden
das Interesse am Schulwesen verloren, wenn sie finanziell in
weitgehendem Masse entlastet wiirden. «Die Gemeinde ist der
Nihrboden der Schule,» sagte Herr Ritschard. Nun sehen wir
aber, dass gerade die grosse finanzielle Belastung, die viele Ge-
meinden fast erdriickt, das Interesse an der Schule herabsetzt.
Man erblickt in der Schule mancherorts ein notwendiges Uebel,
schimpft wohl auch gelegentlich iiber Unterrichtsdirektion und
Schulinspektorat, wenn sie auf strikte Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften iiber Schiilerzahl per Klasse, Lokalititen, Lehrer-
wohnungen, richtige Heizung und Reinigung der Schulzimmer
dringen, oder wenn sie die Erhéhung allzuniedriger Lehrer-
besoldungen befiirworten. Immer und immer wieder steht das
iiberlastete Gemeindebudget dem hohern und reinern Interesse
an der Schule im Wege. Mit dem Wegfall der grossen finanziellen
Belastung wird in unsern Landgemeinden das Interesse am Wohl-
ergehen der Schule wachsen. Wir haben da ein schlagendes
Beispiel am Kanton Ziirich. Dort trigt der Staat 68—97 9/,
der Barbesoldung je nach der Steuerkraft der Gemeinden. So
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gibt es viele ziircherische Gemeinden, denen der Staat fast die
ganze Barbesoldung ihrer Lehrer zahlt. Niemand wird aber
behaupten wollen, dass in den Gemeinden des Kantons Ziirich
das Interesse fiir die Schule ein geringes sei, im Gegenteil:
Die hohe Bliite des aziircherischen Schulwesens ist geradezu
dem Umstande zu verdanken, dass zwischen Staat und Ge-
meinden ein richtiger Lastenausgleich besteht. Wir kénnen
librigens auf ein Beispiel hinweisen, das uns nidher liegt. Es
1st bekannt, dass weite Kreise unseres Volkes ein grosses In-
teresse an kirchlichen Dingen haben, und doch bezahlt der
Staat die Pfarrer, und zwar trigt er die Barbesoldung und die
Naturalien. Die Uebernahme der Barbesoldung des Lehrers
durch den Staat wird das Interesse der Gemeinden am Schul-
wesen gewaltig heben; durch diese Reform erst werden die
Gemeinden, wie Regierungsrat Ritschard es gewollt hatte, der
Nihrboden der Schule.

Von grosser Tragweite ist allerdings die finanzielle Seite
des Problems. Auch die, die seit langem schon dafiir eintraten,
dass der Staat die Barbesoldung des Lehrers trage, schreckten
vor der starken Belastung des Staates zuriick, die diese Reform
mit sich bringt. Heute stehen wir vor einer total verianderten
Situation. Der Staat hat die Pflicht, durch grossziigige Sozial-
reformen bessere Zustinde herbeizufithren. Ein erstes Stick der
Sozialreform wird es aber sein, dass der Staat seine Beamten,
Angestellten und Arbeiter, Pfarrer und Lehrer so stellt, dass
sie anstdndig leben konnen. Vor dieser Forderung miissen alle
Bedenken finanzieller Natur zuriicktreten. Die grossen Kapitalien,
die hohen Einkommen sollen in Zukunft ehrlich und gerecht zur
Besteuerung herangezogen werden. Steuerverschlagnisse miissen
zu den schwersten Vergehen gehoéren. Eine solche Steuerpolitik
wird Bund und Kantonen die Mittel gewihren, die sie zur Er-
fullung ihrer sozialen Aufgaben bediirfen. Sollten trotz neuer
Einnahmequellen die Mittel zur Uebernahme der Barbesoldung
durch den Staat nicht hinreichen, so miissen geeignete Wege
gesucht werden, die zum Ziele fithren. In ganz unmassgeblicher
Weise haben wir in unserer Eingabe vom 1.November 1918 eine
Massregel genannt, die die Kostendeckung erméglichen wiirde:
es ist dies die Einfiithrung einer kantonalen Schulsteuer.
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Diese ist nur scheinbar eine neue Steuer. Schon heute be-
sitzen viele Gemeinden eine spezielle Schulsteuer; die andern
erheben sie einfach mit der allgemeinen Gemeindesteuer. Es
handelt sich nun darum, die kommunalen Schulsteuern abzulésen
und dafiir eine ausgleichende staatliche Steuer zu erheben. Dem
Biirger kann es schliesslich gleichgiiltig sein, ob er dem Staate
zum Beispiel ein Promille mehr Steuern bezahlen muss, wenn
er auf der andern Seite eine entsprechende Verringerung der
Gemeindesteuer kommen sieht. Ein Ausgleich muss geschaflen
werden; das wird von seiten der Landschaft und der Vororte der
Stadte gebieterisch verlangt. Es darf nicht mehr vorkommen,
dass die Gemeinde A. 5?/;,, Schulsteuer beziehen muss, wihrend
die Gemeinde B. keinen Rappen erhebt.

Doch, wir betonen es, der Vorschlag betreffend die Erhebung
einer Schulsteuer ist eine einfache Meinungsiusserung; die
Deckungsfrage wird im Rahmen der gesamten staatlichen Finanz-
reform gelost werden miissen. Auf alle Fille aber darf die
Deckungsfrage nicht mit dem Besoldungsgesetz verquickt werden.
Die Revision des Dekretes betreffend die Besoldungen des Staats-
personals und der Geistlichkeit wird direkt durch den Grossen
Rat vorgenommen, wobei selbstverstindlich die Frage der Mittel-
beschaffung nicht in der Vorlage selbst gelost wird. Es wire
eine Unbilligkeit der Lehrerschaft gegeniiber, wenn man ihre
Besoldungsreform allein mit der Deckungsfrage verkuppeln wollte.
Dagegen miissten wir uns mit aller Energie aussprechen.

Mit der Uebernahme der Barbesoldung durch den Staat kann
zugleich ein altes Postulat der Lehrerschaft gelost werden:
die Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes durch den Grossen
Rat. Die Lehrerschaft hat es gerade im abgelaufenen Jahre
wieder erfahren, was es heissen will, wenn jede nennenswerte
Gehaltserhohung dem Volke zur Annahme oder zur Verwerfung
vorgelegt werden muss. Das kantonale Gesetz liber die Teuerungs-
zulagen an die Lehrerschaft wurde vom Volke erst am 1. De-
zember 1918 genehmigt. Die Folge davon war, dass sich die
Auszahlung der Zulagen bis in den Januar 1919 hinauszog, was
viel Unwillen erregte. Zudem werden diese Volksentscheide leicht
durch politische Stromungen beeinflusst, so dass die Beteiligten
ganz ungerecht zu Schaden Kommen kénnen. Der umsténdliche
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Weg der Volksbefragung verhindert auch die Erfiillung einer an-
dern Forderung der Neuzeit, die rasche Anpassung an die jeweiligen
wirtschaftlichen Verhiltnisse. Schon bei der Beratung des jetzt
geltenden Lehrerbesoldungsgesetzes schlug die Unterrichtsdirek-
tion diese Neuerung vor und begriindete sie folgendermassen:

TG e Der Gesetzesentwurf sieht eine wesentliche Aenderung
vor im Modus fiir Vornahme spiterer Besoldungserh6hungen, die
fir den Lehrer auf dem Wege der Gesetzgebung erfolgen. Das ist
allemal ein sehr kompliziertes und kostspieliges Verfahren. Nach
dem vorliegenden Entwurfe koénnte in Zukunft die Erhshung
der Staatszulage auf dem Dekretswege durch Beschluss des
Grossen Rates durchgefiihrt werden. Bei allen andern vom Staate
besoldeten Beamten und Angestellten konnen die Besoldungs-
verhiltnisse auf dem Dekretswege geregelt werden, nur bei den
Lehrern nicht. Darin liegt eine ungleiche Behandlung eines
Standes, der in keiner Weise eine Ausnahmestellung verdient.

Wenn wir diese Neuerung akzeptieren, so ist dabei absolut
nichts zu fiirchten. Der Grosse Rat wird nur bei dringender
Notwendigkeit und bei vorhandenen Mitteln eine Erhéhung der
Besoldungen beschliessen; das soll er aber dann auf dem Dekrets-
wege tun konnen. Dadurch wird das ganze Verfahren bedeutend
vereinfacht und das Resultat bleibt dasselbe.»

Diese Ausfiihrungen haben heute noch ihre volle Geltung.
und es ist nur schade, dass der Grosse Rat ihnen 1909 nicht
Gehor schenkte. Die Lehrerschaft erwartet, dass das neue Be-
soldungsgesetz ihr auch in dieser Beziehung volle Gleich-
berechtigung mit den Beamten und Angestellten des Staates
bringe. Die Uebernahme der Barbesoldung durch den Staat wird
das freie Recht der Gemeinden, ihre Lehrer selbst zu wahlen.
nicht antasten. Der Staat trigt ja auch die Besoldungen der
Geistlichen, und doch besitzen die Kirchgemeinden hinsichtlich
der Pfarrerwahl die weitgehendsten Rechte.

VL

Das neue Besoldungsgesetz muss auch die Grundlagen schaffen
fiir einen zeitgemissen Ausbau des Pensionierungswesens und
der Witwen- und Waisenfiirsorge! Fiir die Primarlehrerschaft



besteht seit 1904 die Institution der Lehrerversicherungskasse.
Allein dieselbe kann ihrer Aufgabe nicht geniigen, weil infolge -
des geringen Staatsbeitrages die notwendigen Mittel fehlen. Die
Lehrerversicherungskasse findet ihre gesetzliche Grundlage in
Art. 49 des Primarschulgesetzes. Die Bestimmung des Artikels,
dass der Beitrag des Staates an die Kasse die bisherigen Leistungen
fiir Ausrichtung von Leibgedingen nicht iibersteigen diirfe, steht
einem zeitgeméssen Ausbau hindernd im Wege. Die Ausrichtung
von Leibgedingen wurde vou jeher als eine Privilegierung der
Lehrerschaft betrachtet, und es ist daher erklarlich, dass die
beziiglichen Leistungen nicht héher bemessen wurden, als es
nach der Zweckbestimmung unbedingt erforderlich schien. Der
Zweck der Leibgedinge ging in erster Linie dahin, dem Lehrer-
stande tiichtige Leute zuzufiihren und sie bei bescheidener Be-
soldung im Berufe festzuhalten. In Zukunft wird man nicht mehr
von einem Privilegium der Lehrerschaft sprechen koénnen, da
neben der allgemeinen Alters- und Invalidenversicherung so-
wohl fiir die eidgendssischen als fiir die kantonalen Beamten
Versicherungskassen mit staatlicher Hilfe gegriindet werden
sollen, was im Interesse des sozialen Ausgleichs und einer ge-
ordneten Staatsverwaltung sehr zu begriissen ist. Solche Ver-
sicherungskassen konnen aber ihre Aufgaben nur erfiillen, wenn
sie in der Lage sind, ausreichende Alters-, Invaliden- und Hinter-
lassenenrenten auszurichten. Das gilt in ganz besonderem Masse
auch fiir die Lehrerversicherungskasse. Soll der Lehrer mit der
notigen Berufsfreudigkeit arbeiten und seine ganze Kraft in den
Dienst der Schule stellen, so ist es unbedingt nétig, dass er ohne
schwere Sorgen der Zukunft entgegensehen kann. Das Interesse
der Schule und des Staates verlangt gebieterisch, dass Lehrer
und Lehrerinnen vom Schulamt zuriicktreten, wenn die Leistungs-
fihigkeit nachzulassen beginnt. Eine geniligend fundierte Ver-
sicherungskasse wird auch den Schulbehérden die Moglichkeit
bieten, eine Versetzung in den Ruhestand zu beantragen, wo
sie dies im Interesse der Schule fiir wiinschbar oder notwendig
erachten, ohne dass eine solche Massnahme das Gefiihl der Harte
erweckt. Ks kommt auch vor, dass Lehrer mit zahlreicher
Kinderschar in der Gemeinde scheel angesehen werden, weil
man befiirchtet, die Familie konnte ihr zur Last fallen. Auch in



diesen Fillen wird eine richtig ausgebaute und ihrer Aufgabe
- geniigende Versicherungskasse volle Beruhigung schaffen und
die Stellung des Lehrers in der Gemeinde wesentlich festigen.

Unsere Forderung geht dahin, der Art. 49 des Primarschul-
gesetzes sei ausser Kraft zu setzen und an seiner Stelle im
Besoldungsgesetz ein Artikel aufzunehmen, der den Staat zu
zeitgemissen Leistungen an die Lehrerversicherungskasse ver-
pflichtet. Bis jetzt hat der Staat aus der Bundessubvention einen
jahrlichen Beitrag von Fr. 130,000 in die Kasse fliessen lassen.
Dieser Beitrag geniigt in keiner Weise und steht in einem
schroffen Missverhiltnis zu den Leistungen der Lehrerschaft.
Wihrend letztere 5°/, der versicherten Besoldung einzahlt,
ist der Staatsbeitrag von 443 °/, im Jahr 1904 auf 1,46 °/, im
Jahr 1918 herabgesunken. Diesem Missverhiltnis kann nur da-
durch abgeholfen werden, dass die Beitrige des Staates auch
prozentual zur Hohe der Versicherungssumme bemessen werden.
In unserer Eingabe vom 1. November 1918 haben wir die Forderung
aufgestellt, der Staatsbeitrag solle mindestens 4 %/, betragen. Das
Gutachien der Direktion der Lehrerversicherungskasse geht
aber dahin, dass mindestens 5°, notig seien, und die Ver-
waltungskommassion hat im Dezember 1918 in diesem Sinne
dem Regierungsrate eine motivierte Eingabe eingereicht. Wir
teilen Ihnen mit, dass wir uns dieser Eingabe anschliessen
und unser Postulat V, Alinea 1, in diesem Sinne abgedndert
wissen mochten. Wir hoffen, fir diese Forderung volles Ver-
stindnis zu finden, da Ihnen ja bekannt sein wird, dass die Ver-
waltung der Bundesbahnen in die Hiilfskasse thres Personals
7°/, der Besoldungen leistet und dass auch die beiden in Aus-
sicht genommenen Versicherungskassen fiir die eidgenéssischen
und kantonalen Beamten auf einen Staatsbeitrag von 5 °/, ab-
stellen.

Wir gestatten uns, die Eingabe der Verwaltungskommission
der Lehrerversicherungskasse in einem Punkte zu ergénzen, in-
dem wir Ihnen das Begehren unterbreiten, es mochte der Staat
auch von den sogenannten < Monatsbetreffnissen> die Hilfte
iibernehmen. Die Lehrerschaft muss namlich von jeder Besoldungs-
erhohung 6 Monatsbetreffnisse als Eintrittsgeld in die Kasse ein-
werfen. Sie hat es von jeher als Hirte empfunden, dass sie fir
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die Deckung dieser Betrage allein aufkommen musste, wihrend
bei andern gleichartigen Kassen die Verwaltung die Hilfte, in
einzelnen Fillen sogar mehr als die Hilfte der notwendigen
Monatsbetreffnisse zu ihren Lasten tibernimmt.

Im Anschluss an unsere Postulate betreffend die Leistungen
des Staates an die Lehrerversicherungskasse gestatten wir uns
ferner das Begehren, es seien die Leibgedinge fiir diejenigen
Primarlehrer und -lehrerinnen, die der Kasse nicht mehr bei-
treten konnten, zeitgemiss zu erhéhen, und zwar riickwirkend
auch fiir diejenigen, die schon in frithern Jahren pensioniert
wurden. Viele dieser Pensionierten waren schon vor dem Kriege
in recht drmlichen Verhiltnissen, und die allgemeine Geldent-
wertung miisste thre Lage geradezu verzweifelt gestalten, wenn
nicht der Staat helfend einspringt und fiir eine dauernde Besser-
stellung sorgt. Nach wunserm Dafiirhalten sollten diese Leib-
gedinge auf mindestens Fr. 2000 erhiht werden.

Die Pensionierung fir die Mittellehrer ist geregelt durch
den Art. 4 des Gesetzes iiber die Aufhebung der Kantons-
schule (27. Mai 1877), der den Lehrern und Lehrerinnen an
Mittelschulen nach 20 Dienstjahren ein Anrecht auf eine Pension
gibt, die jedoch die Halfte ihrer normalen Besoldung nicht iiber-
steigen darf. Leider hat dieser humane Gesetzesartikel einen
iiblen Nachsatz, der dem Regicrungsrate die Kompetenz verleiht,
den Betrag jedes einzelnen Leibgedings nach besondern Verum-
standungen (Leistungen, Dienstalter, Vermogensverhiltnisse) fest-
zusetzen. Diese Bestimmung machte die Pensionierung nicht zu
einem Rechte, sondern zu einem Gnadenakte. Gerne wollen wir
anerkennen, dass in den letzten .Jahren die Regierung in loyaler
Weise das Leibgeding stets auf 50 °/, des normalen Gehaltes
festsetzte. So sind denn aus den Kreisen der Mittellehrer wenig
Klagen iiber die Pensionierung eingelaufen, und wenn eine
Aenderung gewiinscht wurde, so ist es die, dass 50°/, unter allen
Umstinden zu gewddhren seien. Bei besondern Verhdltnissen
sollte dann die Regierung weiter gehen und 60- 80 °/, zubilligen
kinnen. Eine solche Bestimmung enthilt wieder das Lehrer-
besoldungsgesetz fiir den Kanton Ziirich, wo die Lehrerschaft
beider Schulstufen Anspruch auf eine Pension von 50—80 ¢/,
hat.



Hinsichtlich der Hinterlassenenfiirsorge haben wir folgendes
zu sagen: Heute schon besteht fiir die Witwen und Waisen ver-
storbener Mittellehrer eine Versicherungskasse. Diese ist -aber
ein privates Unternehmen der Mittellehrer. Vom Staate erhilt
die Kasse gar keine Beitrige, dagegen beteiligen sich eine
grossere Anzahl Garantiegemeinden daran. In der November-
session 1918 hat der Grosse Rat eine Motion des Herrn Balmer,
Progymnasiallehrer in Biel, erheblich erklirt, durch die die
Regierung eingeladen wird, an die Witwen- und Waisenkasse
der bernischen Mittellehrerschaft angemessene Beitrdage zu zahlen.
Wir hoffen bestimmi, dass der Regierungsrat dieser Motion
ungesdumt Folge geben werde, damit die Kasse auch nur
eintgermassen befriedigende Witwen- und Waisenpensionen
auszahlen kann. Heute gewihrt sie fiir die Witwe nur Fr. 200
und fiir jede Waise Fr. 50. Das ist bei der heutigen Geldent-
wertung eine ganz ungeniigende Witwen- und Waisenfiirsorge.

VIL

Ein wunder Punkt in unserer Schulorganisation ist das
Stellvertretungswesen. Da werden zunichst Primar- und Mittel-
lehrer verschieden behandelt. Gemiss Art. 27 des Primarschul-
gesetzes tragen Staat, Gemeinde und Lehrer die Stellver-
tretungskosten fiir erkrankte Lehrkrifte zu gleichen Teilen.
Die Mittellehrerschaft hat zur Tragung ihrer Vikariatskosten in
Krankheitsfallen eine Stellvertretungskasse gegriindet. An diese
leisten Staat und Gemeinde Beitrige, die jedoch zusammen nur
einen Drittel der Stellvertretungskosten ausmachen. Die Kasse
kann dafiir auch nur 120 Stellvertretungstage im Jahre iiber-
nehmen; ist eine Lehrkraft linger krank, so muss sie die Stell-
vertretungskosten, besondere Fille ausgenommen, selber bezahlen.
Diese Ungleichheit sollte in erster Linie verschwinden.

Ganz ungeordnet liegen die Verhiltnisse beim Militirdienst
der Lehrer. Bei der obligatorischen Rekrutenschule, bei obliga-
torischen Wiederholungskursen, bei der Unteroffiziersschule hat
sich der Lehrer wohl oder iibel mit seiner Gemeinde abzufinden.
Weder Bund noch Staat leisten einen Beitrag. Beim Instruk-
tionsdienst, den der Lehrer als Unteroffizier oder Offizier leistet,
zahlt der Bund 75 °/, der Kosten, der Rest fillt zu Lasten des



S e

Liehrers. Die letzten 25 ¢/, sollte nach dem Wortlaut des Art. 15
der Militarorganisation eigentlich der Staat tragen; der Kanton
Bern aber hat diese Leistung einfach dem l.ehrer iiberbunden.
Gar keine Bestimmungen sind fiir den aktiven Dienst vorge-
sehen; der Staat iiberweist die Regelung der Angelegenheit dem
Lehrer und der Gemeinde. Wir wollen hier nicht wiederholen, wie
sich im Laufe der Zeit die Verhiltnisse gestalteten, nur miissen
wir auch hier hervorheben, dass die Lehrerschaft zur Tragung der
Stellvertretungskosten vom 1. Oktober 1914 bis zum 30. Septem-
ber 1918 rund Fr. 810,000 zusammenlegte, wovon zirka Fr. 270,000
als freiwillige Beitrige. Es bedeutet dies eine besondere Kriegs-
steuer, die sich ein finanziell sowieso nicht starker Stand aus eige-
nem freien Willen zum Wohle unserer Volksschule auferlegt hat.

Es wird niemand bestreiten wollen, dass die Unordnung in
unserm Stellvertretungswesen einer griindlichen Sanierung bedarf,
und da miissen wir wieder auf das Beispiel des Kantons Ziirich
verweisen, der, an unsern Verhiltnissen gemessen, die Sache
geradezu musterhaft geordnet hat. Nach dem neuen ziircherischen
Lehrerbesoldungsgesetz zahlt der Staat wahrend zwei Jahren
die gesamten Stellvertretungskosten der Lehrkrifte an Primar-
und Sekundarschulen, die sich wegen Krankheit oder Militirdienst
vertreten lassen miissen. Nach zwei Jahren entscheidet der
Regierungsrat dariiber, ob das Vikariat linger dauern solle oder
ob Pensionierung einzutreten habe. Der Vikar erhalt fiir jede
angebrochene Schulwoche Fr.90 auf der Primarschulstufe und
Fr. 110 auf der Sekundarschulstufe. Ferien, die in das Vikariat
fallen, werden zu 50 °/, vergiitet. Diese Bestimmungen miissen
auch fiir uns wegleitende sein. Zwar gehen wir nicht so weit,
dass wir dem Staate die Tragung der ganzen Stellvertretungs-
kosten zumuten wollen, sondern wir verlangen von ihm nur die
Uebernahme von 75 °/,. Den Rest will die Lehrerschaft selber
tragen, da sie es als ihre moralische Pflicht erachtet, an diese
Kosten ihren Beitrag zu leisten. Ganz ausschalten mochten wir
die Gemeinde. Es fiihrt namentlich in kleinern Ortschaften viel-
fach zu Reibereien und Unfreundlichkeiten zwischen Gemeinde
und Lehrer, wenn die erstere fiir lingere Zeit Beitrige an die
Stellvertretungskosten zahlen muss. Es sind uns auch Fille
bekannt, wo der Lehrer glaubte, der Gemeinde ganz oder teil-
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weise ihre Auslagen riickvergiiten zu miissen. Dadurch wird die
wohltitige Absicht des Art. 27 des Primarschulgesetzes zum
grossen Teile wieder aufgehoben.

Wir beantragen deshalb: Die Stellvertretungskosten er-
krankter oder sich im Militdrdienst befindlicher Lehrkrifte
der Primar- und Sekundarschule werden zu 75 °/, vom Staate.
zu 25°/, vom Lehrer getragen. Die Bundesbeitrdge fiir Lehrer
im Instruktionsdienste (Art. 15 der Militdrorganisation) fallen
an die Staatskasse.

Einer Reform bedarf ebenfalls die Bezahlung der Vikare.
Heute erhdlt ein Mittellehrer, der einen Kollegen im aktiven
Militiardienst vertritt, Fr. 9 bis Fr. 10 im Tag; befindet sich der
Lehrer im Instruktionsdienste, Fr. 10 bis Fr. 12. Bei Stellver-
tretungen, die durch Krankheit des Stelleinhabers verursacht
werden, darf die Tagesentschiadigung bis 3 ¢/,, der Jahresbesol-
dung betragen; hat der Inhaber der Stelle eine Jahresbesoldung
von Fr. 5000, so betrigt das Maximum der Stellvertretungs-
entschadigung Fr. 15 im Tag.

Auf der Primarschulstufe betragen die Entschidigungen an
die Stellvertreter nur Fr. 9, an die Stellvertreterinnen nur Fr. 8
fir den effektiven Schultag.

Der Hauptfehler des bisherigen Systems liegt darin, dass
die Stellvertreter per Tag entschiddigt werden. Es fihrt dies
zu einer ungebiihrlichen Ausnutzung der Arbeitskraft der Stell-
vertreter, die meist junge Leute sind und nach den vielen Kosten
des Studiums eine anstindige Bezahlung doppelt nétig hatten.
Die Sonntage werden nicht bezahlt. Fillt in die Woche zufillig
ein schulfreier Tag, verursacht durch Militdreinquartierung oder
behordliche Verfiigung, so wird wieder nichts bezahlt. Dagegen
miissen die Liehrer auf dem Posten bleiben und ihren Unter-
halt bezahlen. So kommt es‘vor, dass ein Stellvertreter einen
Wochenlohn von 4 X Fr.9 — Fr. 36 bezieht und ihm nach
Abzug von Kost und Wohnung (7 X Fr.5 — Fr.35) noch sage
und schreibe ein Franken verbleibt. Wiahrend den Ferien, wihrend
Schulunterbruch, verursacht durch Epidemien oder lingere Militar-
einquartierung, bleiben die Stellvertreter ohne jeden Verdienst
und fallen ihren Angehérigen zur Last. Diese Zustinde missen



geradezu als unmoralische bezeichnet werden. Eine griindliche
Sanierung ist nur unter Anlehnung an die ziircherischen Ver-
hiltnisse maglich.

Wir postulieren daher:

1. Stellvertreter und Stellvertreterinnen erhalten fﬁr jede
angefangene Schulwoche folgende Entschadigung :

a. Auf der Primarschulstufe . . Fr. 90.—,
b. auf der Sekundarschulstufe. . > 110.—,
c. an den obern Mittelschulen . . > 135.—.

2. Bezahlt wird jede angefangene Schulwoche. Ferien, so-
wie Unterbriiche, verursacht durch epidemische Krankheiten
und Militdreinquartierungen, die in die Vikariatszeit falien,
berechtigen den Stellvertreter zum Bezuge wvon 50°/, der
Wochenentschidigung.

Die bestehenden Vorschriften iiber das Besoldungswesen
enthalten - noch eine Ungleichheit. Die Hinterlassenen eines ver-
storbenen Mittellehrers erhalten den Besoldungsnachgenuss wie
die Primarlehrer wiahrend drei Monaten, sind aber verpflichtet,
den Stellvertreter zu bezahlen (Art. 30, Alinea 2, des Gesetzes
iiber die Schulorganisation im Kanton Bern vom 24. Juni 1856).
Diese Ungerechtigkeit muss ebenfalls so rasch als méglich ver-
schwinden, denn es ist kein Grund vorhanden, die Mittellehrer
in diesem Punkte anders zu behandeln als die Primarlehrer.

* *

Wir haben in Vorstehendem unsere Postulate vom 1. No-
vember 1918 des nahern begriindet und teilweise etwas erweitert.
Awusdriicklich betonen wir, dass ste unier der Vorausselzung
abgefasst wurden, dass der Staat die Barbesoldung ganz zu
seinen Lasten tibernimmi. Sollte das nicht der Fall sein, und
wiirden auch die Gemeinden zur Tragung eines Teiles der Bar-
besoldung verpflichtet, so miissten wir uns vorbehalten, weiter-
gehende Anitrdige zu stellen, indem alsdann die Gemeinden
nicht mehr in der Lage waren, irgendwie nennenswerte Orts-
zuschlige zu bewilligen. Hinter den Postulaten steht die gesamte
Lehrerschaft des Kantons Bern, die ihren Willen frei und offen
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durch eine Urabstimmung offenbart hat. Die ausfiihrenden Organe
unserer Organisation sind deshalb ermiichtigt, diese Forderungen
mit aller Energie zu verfechten. Die Postulate sind wohlbegriindet
und durchfiihrbar, sie entsprechen dem Geiste der neuen Zeit, in
die wir eintreten. Wir erwarten daher, dass die Behirden sie zur
Grundlage der Neuordnung des Besoldungswesens der Lehrer-
schaft des Kantons Bern nehmen werden.

Hochachtend zeichnen

Bern, den 1. Marz 1919.

Namens des Kantonalvorstandes
des Bernischen Lehrervereins,
Der Prisident :

B. Siegenthaler.

Der Sekretir .
O._ Gralf.

Namens des Kantonalvorstandes
des Bernischen Mittellehrervereins,
Der Prdisident :

Fr. Arni.

Die Sekretdirin :
M. Chatelain.



	Eingabe der Kantonalvorstände des Bernischen Lehrervereins und des Bernischen Mittellehrervereins an den Regierungsrat des Kantons Bern betreffend die Besoldungsreform der Lehrer und Lehrerinnen an den Primarschulen, Progymnasien und Sekundarschulen

